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Amtlicher teil

Ich hoffe der Mai wird wirklich so schön, wie er in vielen Gedichten 
und Liedern beschrieben wird. Der April war ja nicht so besonders, 
hoffen wir das Beste!

In der Gemeinde ist im April auch so einiges passiert.

Die letzte Gemeinderatssitzung, am 26.04.2021, fand in Grumbach 
statt. Mir persönlich ist nicht bekannt, wann das letzte Mal eine 
Gemeinderatssitzung in Grumbach stattgefunden hat. In der Sit-
zung war von 2004 die Rede, aber keiner wusste es genau. Es war 
jedenfalls für alle Gemeinderäte schön, mal eine Sitzung in Grum-
bach durchführen zu können. 

In diesem Zusammenhang konnten sich die Räte gleich mal ein 
Bild von der Baustelle des neuen Spielplatzes machen, sowie die 
Gestaltung des kommunalen Teils des Friedhofes ansehen. Auch 
der neue Mannschaftstransportwagen der Ortswehr Grumbach 
wurde in Augenschein genommen und so mancher Gemeinderat 
hatte die ein oder andere Frage, welche der Ortswehrleiter Enrico 
Jobst beantworten konnte.
Herr Jobst betonte, dass dieser MTW das erste neue Fahrzeug für 
die Ortswehr seit Bestehen dieser ist. In der Vergangenheit muss-
te die Wehr immer mit gebrauchten Fahrzeugen zurechtkommen, 
aus diesem Grund ist die Freude in der Ortswehr Grumbach, über 
das Fahrzeug, besonders groß.

In der Sitzung selbst, stellte unsere Kämmerin Frau Silke Müller 
den Haushaltsplan mit Haushaltssatzung für das Jahr 2021 vor. 
Wie zu erwarten war, sind die Zahlen nicht besonders. Auf Grund 
erhöhter Steuerausfälle und sonstigen Nebenwirkungen der Pan-
demie, ist die Haushaltslage im Jahr 2021 angespannt.
Wir können dieses Defizit im Jahr 2021 zum Glück durch Rückla-
gen ausgleichen, somit können wir einen genehmigungsfähigen 
Haushalt vorweisen. Diese verwendeten Rücklagen haben sich 
durch die sehr gute Bewirtschaftung in den letzten Jahren erge-
ben. Ich hoffe die kommenden Jahre werden wieder besser!
Auf Grund der angespannten Lage haben wir einige kleinere In-
vestitionen auf die kommenden Jahre verschoben. Es ist aber 
trotzdem festzustellen, dass die Gemeinde auch im Jahr 2021 wei-
ter kräftig investiert.
Der Radwegebau wird weiter vorangetrieben. Wir wollen im Juni in 
die Planung für die KBR und die Feuerwehr Langenchursdorf ein-

steigen. Die Ausschreibung für die Sommerküche mit Schulgarten 
in der Grundschule ist abgeschlossen und die Auftragsvergabe ist 
in der kommenden Gemeinderatssitzung geplant.
In der Wolfsschlucht rückt das anstehende Bauvorhaben immer 
näher. Wenn alles nach Plan läuft wird es im Herbst mit den ersten 
Bauvorbereitenden Maßnahmen losgehen. Es passiert also eini-
ges.

Zum Radwegebau kann ich Ihnen berichten, dass geplant ist am 
17.Mai die Asphaltschicht aufzubringen. Die Baumaßnahme soll 
aller Voraussicht nach Anfang Juni abgeschlossen sein. Der neue 
Radweg kann dann von Callenberg bis zur „Straße des Friedens“ 
in Reichenbach genutzt werden. Nach Abschluss wollen wir die 
Planung für den weiteren Verlauf anstoßen, denn Ziel ist es, den 
Stausee Oberwald anzubinden und den Radweg bis an die B 180 
zu führen.

In den letzten Tagen war das Impfen ein großes Thema in der 
Gemeindeverwaltung. Gemeinsam mit den Städten Hohenstein-
Ernstthal und Oberlungwitz war es möglich, ein mobiles Impfteam 
nach Hohenstein-Ernstthal zu holen.
In diesem Zusammenhang möchte ich mich ausdrücklich bei mei-
nen beiden Kollegen in Oberlungwitz und Hohenstein-Ernstthal 
bedanken, dass diese gemeinsame Aktion möglich geworden ist.

Unser Ziel war es, dass wir allen Impfwilligen über 80 Jahre einen 
Termin zur Verfügung stellen wollten. Das haben wir geschafft!
Ich hoffe, dass die Impfbereitschaft in der Bevölkerung weiter 
steigt, denn umso mehr Leute geimpft sind umso eher können wir 
in ein vielleicht wieder normales Leben zurückkehren.

Da fällt mir noch etwas ein. Ich glaube diesen Monat ist ein sehr 
wichtiger Tag, nämlich der 09. Mai. Das ist in diesem Jahr der Mut-
tertag. Ich wünsche an dieser Stelle allen Müttern, Großmüttern 
und Urgroßmüttern alles erdenklich Gute zu Ihrem Ehrentag und 
natürlich vor allem Gesundheit und weiterhin starke Nerven. Ge-
rade jetzt ist die Belastung durch Homeschooling, geschlossene 
Kindergärten usw. besonders groß, deshalb danke an euch Mütter.

Zum Abschluss kann ich Ihnen nur einen schönen sonnigen Mai 
wünschen. Genießen Sie den Frühling!

Ihr Bürgermeister
Daniel Röthig

Der wOnneMOnAt MAI
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Die Staatsregierung hat in ihrer Kabinettsitzung am 04.05.2021 
eine neue Corona-Schutz-Verordnung beschlossen. Nach Be-
schluss der Änderungen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) im 
April 2021 werden mit ihr zukünftig in erster Linie Regelungen 
getroffen, die ab einer Inzidenz unter 100 gelten aber auch wei-
tergehende Schutzmaßnahmen für eine 7-Tage-Inzidenz über100 
vorgenommen. Die neue Verordnung tritt am 10. Mai 2021 in Kraft 
und läuft mit Ablauf des 30. Mai 2021 aus.
Eine wesentliche Änderung zu den bisherigen Verordnungen be-
trifft den Status von geimpften und genesenen Personen: Voll-
ständig Geimpfte werden zukünftig Personen gleichgestellt, die 
einen tagesaktuellen negativen Test nachweisen können. Gene-
sene erhalten in den sechs Monaten nach Genesung ebenfalls 
diesen Status bzw. 14 Tage nach Erhalt der ersten Impfdosis 
auch darüber hinaus.
Neben dem 7-Tage-Inzidenzwert bleibt mit der maximalen Bet-
tenkapazität von 1.300 mit COVID-19-Patienten belegten Betten 
auf der Normalstation ein zweiter Faktor erhalten, dessen Unter-
schreitung Grundbedingung für alle Lockerungen ist.
In Ergänzung zu den Vorgaben des IfSG greifen nach einer Über-
schreitung des Schwellwertes von 100 und auch bei niedrigerer 
Inzidenz u.a. die folgenden Regelungen:

•  Bei Teilnahme von mehr als zehn Personen an Beerdigungen 
benötigen alle Anwesenden einen Negativtest.

•  Testpflichten für Belegschaft und Inhaber von Friseurbetrie-
ben und Fußpflege gelten weiterhin. Sonstige körpernahe 
Dienstleistungen müssen zusätzlich zu den Vorgaben nach 
IfSG eine Kontaktdatenerfassung und -nachverfolgung ge-
währleisten.

• Bei zulässigen Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben 
ist eine Kontaktdatenerfassung und -nachverfolgung vorzu-
nehmen.

• Bis zu einem Inzidenzwert von 165 kann Einzelunterricht in 
Tanz-und Musikschulen erfolgen, wenn eine Kontakterfas-
sung oder -nachverfolgung stattfindet, sich Beschäftigte tes-
ten lassen und die Schüler einen tagesaktuellen negativen 
Test nachweisen können. 

Unter der Voraussetzung, dass die 7-tage-Inzidenz an fünf-
aufeinanderfolgenden werktagen in Landkreisen und Kreis-

freien Städten unter 100 liegt, gilt ab dem übernächsten tag:
• Private Zusammenkünfte von Angehörigen zweier Hausstän-

desind mit maximal fünf Personen in geschlossenen Räumen 
bzw. zehn Personen insgesamt zulässig, wobei Kinder bis zur 
Vollendung des 14. Lebensjahres nicht mitgezählt werden.

• Eheschließungen sind auf max. 20 Teilnehmende beschränkt. 
Bei mehr als zehn Personen müssen alle Beteiligten einen 
tagesaktuellen Test vorweisen und der Mindestabstand von 
1,5mist einzuhalten.

• Im ÖPNV ist entweder eine medizinische, FFP-2- oderver-
gleichbaren Maske zu tragen.

• Geschäftsinhaber oder Veranstalter sollen überall dort, wo 
eine Kontakterfassung und -nachverfolgung nach Verord-
nung erforderlich ist, digitale Systeme, aber insbesondere die 
Corona-Warn-App, nutzen.

• Die bisherigen Testpflichten bleiben bestehen.
• Neben der Abholung und Lieferung von Speisen, kann der 

Außenbereich von Gastronomiebetrieben mit Terminbu-
chung, Kontakterfassung und ggf. tagesaktuellen Test, wenn 
mehr als zwei als zwei Hausstände an einem Tisch sitzen, 
genutzt werden.

• Campingplätze und Ferienwohnungen unterliegen nicht dem 
Beherbergungsverbot, eine Kontakterfassung und -nachver-
folgung ist erforderlich.

• Ergänzend zu den bisher bei dieser Öffnungsstufe zulässi-
gen Kulturstätten können Open Air-Veranstaltungen mit Ter-
minbuchung, Kontakterfassung und -nachverfolgung sowie 
Testpflicht stattfinden.

• Für Museen, Galerien, Ausstellungen und Gedenkstättensind 
zusätzlich zu den sonstigen Hygieneregelungen eine Kon-
taktdatenerfassung oder -nachverfolgung einzuführen und 
Besucher benötigen einen tagesaktuellen Nachweis über ei-
nen negativen Test

• Fitnessstudios dürfen für medizinisch notwendigen Behand-
lungen und kontaktfreien Sport öffnen. Bei nichtmedizinisch 
notwendigem Sport in Fitnessstudios benötigen die Sportler 
einen tagesaktuellen negativen Test und eine Kontakterfas-
sung ist vorzusehen.

•  Gruppentraining von bis 20 Minderjährigen ist im Außenbe-
reich und Außensportanlagen möglich sowie kontaktfreier 
Sport im Innenbereich. Bei Vorliegen eines tagesaktuellen 

Wir möchten Sie bitten sich weiter-
hin über aktuell geltende Regelun-
gen, in Bezug auf die Eindämmung 
der Corona-Pandemie, zu informie-
ren. Dies können Sie über die über 
die Homepage der Gemeindever-
waltung Callenberg (www.callen-
berg.de) sowie über unserer Face-

book-Seite tun, diese werden täglich aktualisiert! Für Anfragen 
rund um das Thema COVID-19 nutzen Sie bitte die Corona-Hot-
line des Landkreises Zwickau. Diese steht den Bürgerinnen und 
Bürgern unter der Rufnummer 0375 4402-21111 zur Verfügung. 
Aber auch auf nachfolgenden vertrauenswürdigen Internetseiten 

können Sie sich über die derzeitige Situation informieren.

Seite des Robert-Koch-Institutes:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavi-
rus/nCoV.html

Seite des Sächsischen Ministeriums für Soziales und Gesell-
schaftlichen Zusammenhalt (hier gibt es Informationen des Frei-
staates Sachsen):
https://www.sms.sachsen.de/coronavirus.html

Seite des Landkreises Zwickau:
https://www.landkreis-zwickau.de/coronavirus-sars-cov-2 

AMtLICHer teIL

Aktuelle Informationen zur derzeitigen SArS-CoV-2 (Corona) Situation

Kabinett beschließt neue Corona-Schutz-Verordnung
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Das Ordnungsamt informiert

Aus aktuellem Anlass wenden wir uns an alle Halter von Hunden.

Immer wieder kommt es zu Anrufen besorgter Bürger, die uns 
freilaufende Hunde im Ortsgebiet melden und Angst um ihre und 
vor allem die Gesundheit ihrer Kinder haben. 
Wie verweisen auf § 6 (Tierhaltung) i.V.m. § 21 (Ordnungswid-
rigkeiten) der Polizeiverordnung der Gemeinde, wonach u.a. der 
Tierhalter dafür Sorge zu tragen hat, dass Menschen, Tiere oder 

Sachen nicht belästigt oder gefährdet werden, dass sein Tier 
im öffentlichen Verkehrsraum nicht ohne eine hierfür geeignete 
Aufsichtsperson frei herumläuft und dass auf allen öffentlichen 
Straßen Leinenzwang besteht. Wer dem entgegen handelt, be-
geht eine Ordnungswidrigkeit, die mit einem Ordnungsgeld von 
5 -1000,-€ geahndet werden kann.

Das Ordnungsamt wendet sich diesmal höflichst an alle Bürger.
Wir bitten alle Bürger sich nach dem § 10 der Polizeiverordnung 
der Gemeinde Callenberg an den Schutz der Nachtruhe zu hal-
ten. Die Nachtzeit umfasst die Zeit von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr. 

In dieser Zeit sind alle Handlungen, die geeignet sind, die Nacht-
ruhe mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu stören, zu 
unterlassen

Schulanfänger 2022/2023 
Grundschule Callenberg im Ot Langenberg

Die Schulanmeldung für das Schuljahr 2022/2023 findet am 

 31.08.2021 von 8.00 – 17.00 Uhr und am
 01.09.2021 von 8.00 – 13.00 Uhr 

in der Grundschule Callenberg im OT Langenberg statt. 
Wir bitten alle Eltern der Gemeinde Callenberg, deren Kind im 
Zeitraum 01.07.2015 bis 30.06.2016 geboren wurde, um An-
meldung laut SOGS § 3 an unserer Grundschule. Des Weiteren 
müssen auch die für das Schuljahr 2021/2022 zurückgestellten 
Kinder erneut angemeldet werden. Mitzubringen ist die Geburts-

urkunde sowie der Nachweis über gemeinsames bzw. alleiniges 
Sorgerecht bei getrenntlebenden Eltern oder nicht in der Ge-
burtsurkunde eingetragene Vaterschaften.
Das Formular zur Schulanmeldung liegt dem Amtsblatt bei bzw. 
ist über folgende Internetseiten abrufbar:
www.grundschule-callenberg.de oder www.gemeinde-callen-
berg.de   
Sollten Sie den o.g. Termin nicht wahrnehmen können, ist auch 
eine telefonische Terminabsprache möglich (03723/444 24). 

Schulleitung

negativen Testergebnisses und Kontaktverfolgung ist zudem 
Kontaktsport im Außenbereich zulässig

• Schwimmunterricht in der Primarstufe ist möglich.

Liegt die 7-tage-Inzidenz an fünf werktagen infolge unter 
dem Schwellwert von 50 entfallen ab dem übernächsten tag 
die Auflagen für

• Außenbereich der Gastronomie
• Zoologische und botanische Gärten
• kontaktfreien Sport auf Innen- und Außensportanlagen;  

im Außenbereich und –Sportanlagen zudem bei kontaktfreien 
Sport in kleinen Gruppen von maximal 20 Personen. Bei vor-
heriger Buchung, einem Testnachweis und der Kontakterfas-
sung und –nachverfolgung sind touristische Übernachtungen 
möglich. Alle inzidenzabhängigen Lockerungen sind aufzu-
heben, wenn der jeweilige Grenzwert drei aufeinanderfolgen-
den Tagen überschritten wird. Dann gelten am übernächs-
ten Tag die Regelungen der jeweils höheren Inzidenzstufe. 
Die Regelungen für den Kita- und Schulbetrieb bleiben unver-
ändert bestehen.
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Name und Anschrift der Grundschule 
 
 
Grundschule Callenberg im OT Langenberg 
Am Sportplatz 2 
09337 Callenberg 

 Anmeldung zur Aufnahme in die 
Grundschule 

 

Schuljahr _________ (Schulbeginn: ______) 
 
Anmeldetermin:                      
 
Benötigte Unterlagen (zusätzlich zum Anmeldeformular):  
- Geburtsurkunde oder entsprechender Nachweis über die     
Identität des Kindes (Personalausweis; Kinderreisepass etc.) 
- Nachweis bei alleinigem Sorgerecht (aktuelle sog. Negativbe-
scheinigung des Jugendamtes oder gerichtliche Entscheidung) 

 

Angaben zum Kind1 
 

Name Vorname Geschlecht 
  ☐ weiblich  ☐ männlich  ☐ divers 
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort 
 
Geburtsdatum Geburtsort  
  
Religionszugehörigkeit Gewünschtes Unterrichtsfach2  
☐ nein ☐ ja: ☐ Ethik ☐ Evangelische Religion  ☐ Katholische Religion (extern nachmittags)  
Besuch einer Kindestageseinrichtung im Jahr vor der Schulaufnahme 
☐ nein ☐ ja (Name der Einrichtung und Anschrift): 

 
Freiwillige Angaben zum Kind 
 

Staatsangehörigkeit Gesprochene Sprachen, falls diese nicht oder nicht ausschließlich Deutsch sind3 
  
Art und Grad einer Behinderung und chronische Krankheiten, soweit sie für den Schulbesuch von Bedeutung sind4 
 

Diese Angaben sind freiwillig. Mit der Angabe dieser Daten willigen Sie in die Verarbeitung zu den in den Fußnoten 3 und 4 
genannten Zwecken ein. Sie können Ihre Einwilligungen jederzeit, auch einzeln, mit Wirkung für die Zukunft durch Mitteilung 
gegenüber der Schule widerrufen. 
 
Angaben zum 1. Personensorgeberechtigten 
 

☐ Mutter ☐ Vater ☐ Sonstiger Personensorgeberechtigter  
Name Vorname  
   
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort (falls abweichend vom Kind) Telefonnummer 
  

 

Angaben zum 2. Personensorgeberechtigten 
 

☐ Mutter ☐ Vater ☐ Sonstiger Personensorgeberechtigter  
Name Vorname  
   
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort (falls abweichend5) Telefonnummer (falls abweichend5) 
  

 

Notfalladresse, falls die Personensorgeberechtigten nicht erreichbar sind 
 

Name Vorname  
   
Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort Telefonnummer  
  

 

Tag der Anmeldung Unterschrift aller Personensorgeberechtigten 
  
 

Notizen der Schule  

☐ Nachweis(e) lag(en) vor 

☐ Kopie der Anmeldeunterlagen für Personensorgeberechtigte 
 

                                                
1 Die Angaben werden erhoben auf Grundlage von § 3 Abs. 7 der Schulordnung Grundschulen bzw. Ihrer Einwilligung.  
2 Schüler nehmen am Religionsunterricht ihres Bekenntnisses teil, sofern sie nicht von den Eltern bzw. Personensorgeberech-
tigten abgemeldet werden. 
3 Die Angabe dient zur Sprachförderung Ihres Kindes. 
4 Die Angabe soll gewährleisten, dass Ihr Kind entsprechend unterrichtet wird/ die entsprechende Aufmerksamkeit erhält (z. B. 
bei erster Hilfe).  
5 Falls abweichend von den Angaben zum 1. Personensorgeberechtigten. 

Lärmschutz
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Information über die Erhebung personenbezogener Daten  
mit Kenntnis oder unter Mitwirkung des Betroffenen nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung 

Angaben zum Verantwortlichen 
 
Kontaktdaten der Schule 
Name:                             GS Callenberg im OT Langenberg                                                
Straße, Hausnummer:    Am Sportplatz 2  
Postleitzahl:                     09337  
Ort:                                   Callenberg  
Telefon:                            03723 44424  
E-Mail-Adresse:               grundschule@callenberg.de   
Internet-Adresse:             www.grundschule-callenberg.de  

 

Angaben zum für die Schule zuständigen Datenschutzbeauftragten 
 
Name der Schule 
bzw. Standort des Landesamtes 
für Schule und Bildung, 
wenn dieses den 
Datenschutzbeauftragten stellt: 
z. Hd. Datenschutzbeauftragter 

Landesamt für Schule und Bildung 
Standort Radebeul 

Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 78c 
Postleitzahl: 01445 
Ort: Radebeul 
E-Mail-Adresse: dsgvo@lasub.smk.sachsen.de 

 

Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden 
 
Schülerbezogene Verwaltungsarbeiten im Zusammenhang mit der Anbahnung und Durchführung 
des Schulverhältnisses. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
☒ Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a Datenschutz-Grundverordnung (Einwilligung) 
☒ Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung (rechtliche Verpflichtung  
    der Schule, insb. Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages) 
☐ _________________________________________________ 
 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern6 personenbezogener Daten 
 
Grundschule Callenberg im OT Langenberg, Schulhort 
Landesamt für Schule und Bildung, Standort Zwickau  
LRA Zwickau, Jugendärztlicher / Jugendzahnärztlicher Dienst  

 

Ist die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittland oder an internationale 
Organisation beabsichtigt? ☐ ja             ☒ nein 
Wenn ja, ist ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorhanden? 
☐ ja             ☐ nein 
Verweis auf geeignete Garantien, wenn es sich um Datenübermittlung nach Artikel 46, 47 oder 49 
Absatz 1 Unterabsatz 2 Datenschutz-Grundverordnung handelt: 
 
 
Stelle, bei der eine Kopie der Garantien zu erhalten ist: 
 
 

                                                
6 Eine Definition enthält Artikel 4 Nummer 9 Datenschutz-Grundverordnung. 
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Speicherdauer 
Die Schülerkartei wird nach einer Aufbewahrungsfrist von 20 Jahren, Aufnahmeunterlagen, Klassen-
bücher und Notenbücher werden nach einer Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren und Befugnisse und 
Vollmachten sowie das Schülerübergabeverzeichnis werden nach einer Aufbewahrungsfrist von 5 
Jahren dem Archiv zur Übernahme angeboten. Wird die Archivwürdigkeit verneint, vernichtet bzw. 
löscht der Verantwortliche die Unterlagen. Personenbezogene Daten über Belobigungen oder Erzie-
hungs- und Ordnungsmaßnahmen werden ohne Anbieten an das Archiv nach einer Aufbewahrungs-
frist von 5 Jahren von der Schule vernichtet bzw. gelöscht. 

Betroffenenrechte 

Betroffene haben folgende Rechte: 
a) das Recht auf Auskunft, ob von der Schule personenbezogene Daten verarbeitet werden (Arti-
kel 15 Datenschutz-Grundverordnung), 
 

b) das Recht, von der Schule unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten 
zu verlangen (Artikel 16 Datenschutz-Grundverordnung), 
 

c) das Recht, von der Schule u.U. die Löschung personenbezogener Daten zu verlangen, beispiels-
weise wenn diese nicht mehr notwendig sind (Art. 17 Datenschutz-Grundverordnung), 
 

d) das Recht, von der Schule u. U. die Einschränkung der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten zu verlangen (Artikel 18 Datenschutz-Grundverordnung), 
 

e) das Recht, von der Schule u.U. die personenbezogenen Daten des Betroffenen, die dieser der 
Schule bereitgestellt hat, zu erhalten (Artikel 20 Datenschutz-Grundverordnung), 
 

f) das Recht, aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation des Betroffenen ergeben, jeder-
zeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen 
(Artikel 21 Datenschutz-Grundverordnung) und 
 

g) das Recht, die Einwilligung zu widerrufen, wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a Datenschutz-Grundverordnung beruht, ohne dass die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird. 
Entsprechende Anträge sind an die Schule zu richten. 
Beschwerden hinsichtlich der Datenverarbeitung können bei der Schule, dem für die Schule zustän-
digen Datenschutzbeauftragten und beim Sächsischen Datenschutzbeauftragten eingereicht wer-
den. 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist 
☒ gesetzlich vorgeschrieben, 
☐ vertraglich vorgeschrieben oder 
☐ für einen Vertragsabschluss erforderlich. 

Der Betroffene ist 
☒ verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. 
☒ nicht verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, soweit die Datenerhebung auf 
einer Einwilligung beruht. 

Die Nichtbereitstellung hat zur Folge: 
 
Die Schule verarbeitet die von Ihnen angegebenen Daten zur Anbahnung und Durchführung des 
Schulverhältnisses. Ohne diese Daten (mit Ausnahme solcher, für deren Verarbeitung eine Einwilli-
gung erforderlich ist) ist bereits die Bearbeitung der Schulanmeldung nicht möglich. 
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Information über die Erhebung personenbezogener Daten  
mit Kenntnis oder unter Mitwirkung des Betroffenen nach Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung 

Angaben zum Verantwortlichen 
 
Kontaktdaten der Schule 
Name:                             GS Callenberg im OT Langenberg                                                
Straße, Hausnummer:    Am Sportplatz 2  
Postleitzahl:                     09337  
Ort:                                   Callenberg  
Telefon:                            03723 44424  
E-Mail-Adresse:               grundschule@callenberg.de   
Internet-Adresse:             www.grundschule-callenberg.de  

 

Angaben zum für die Schule zuständigen Datenschutzbeauftragten 
 
Name der Schule 
bzw. Standort des Landesamtes 
für Schule und Bildung, 
wenn dieses den 
Datenschutzbeauftragten stellt: 
z. Hd. Datenschutzbeauftragter 

Landesamt für Schule und Bildung 
Standort Radebeul 

Straße, Hausnummer: Dresdner Straße 78c 
Postleitzahl: 01445 
Ort: Radebeul 
E-Mail-Adresse: dsgvo@lasub.smk.sachsen.de 

 

Zwecke, für die personenbezogene Daten verarbeitet werden 
 
Schülerbezogene Verwaltungsarbeiten im Zusammenhang mit der Anbahnung und Durchführung 
des Schulverhältnisses. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
 
☒ Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a Datenschutz-Grundverordnung (Einwilligung) 
☒ Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e Datenschutz-Grundverordnung (rechtliche Verpflichtung  
    der Schule, insb. Erfüllung des Erziehungs- und Bildungsauftrages) 
☐ _________________________________________________ 
 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern6 personenbezogener Daten 
 
Grundschule Callenberg im OT Langenberg, Schulhort 
Landesamt für Schule und Bildung, Standort Zwickau  
LRA Zwickau, Jugendärztlicher / Jugendzahnärztlicher Dienst  

 

Ist die Übermittlung personenbezogener Daten an Drittland oder an internationale 
Organisation beabsichtigt? ☐ ja             ☒ nein 
Wenn ja, ist ein Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission vorhanden? 
☐ ja             ☐ nein 
Verweis auf geeignete Garantien, wenn es sich um Datenübermittlung nach Artikel 46, 47 oder 49 
Absatz 1 Unterabsatz 2 Datenschutz-Grundverordnung handelt: 
 
 
Stelle, bei der eine Kopie der Garantien zu erhalten ist: 
 
 

                                                
6 Eine Definition enthält Artikel 4 Nummer 9 Datenschutz-Grundverordnung. 
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Bekanntgabe der Bodenrichtwerte für die Gemeinde Callenberg
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Bemerkungen

Callenberg

0760 Callenberg/Ortslage M II  600 35,00 € 44,00 €

0770 Falken / 
Reinhard-Rau-Siedlung W II  500 50,00 € 55,00 €

0771 Falken M II  500 29,00 € 36,00 €

0772 Falken /
Limbacher Straße M II  700 50,00 € 60,00 € adäquat 0392 Rußdorf

0780 Grumbach M II  500 24,00 € 30,00 €
0785 Langenberg M II  700 34,00 € 40,00 €
0790 Langenchursdorf M II  700 29,00 € 39,00 €
0791 Meinsdorf M II  700 35,00 € 41,00 €
0792 Obercallenberg M II  1000 18,00 € 20,00 €

0793 Reichenbach /
Wohnpark Reichenbach W II  500 48,00 € 50,00 €

0794 Reichenbach  M II  500 27,00 € 32,00 €
0795 ASB Callenberg ASB II  1000 18,00 € 23,00 €

0796 Meinsdorf /
Rußdorfer Straße M II  600 37,00 € 48,00 €

Enklave von Meinsdorf,
Wert adäquat 0391 Rußdorf

0797 Meinsdorf /
Zum Kapellenberg W II  700 50,00 € 55,00 €

Enklave von Meinsdorf,
Wert adäquat 0385 Pleißa

0798
Sondergebiet

"Karl-May-Bühne 
am Silbersee" SO 9,00 € 10,00 €

8128 Garten Callenberg FGA 3,00 € 4,00 €
6700 Agrar - Callenberg A 1,15 € 1,35 €
6710 Agrar - Falken A 1,25 € 1,40 €
6720 Agrar - Grumbach A 1,15 € 1,25 €
6730 Agrar - Langenberg A 1,25 € 1,40 €
6740 Agrar - Langenchursdorf A 1,30 € 1,45 €
6750 Agrar - Meinsdorf A 1,25 € 1,40 €
6760 Agrar - Obercallenberg A 1,15 € 1,25 €
6770 Agrar - Reichenbach A 1,15 € 1,25 €
8033 Wald Callenberg F 0,28 € 0,31 € Bodenwert ohne Aufwuchs

BRW-Zone
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wohnungen zu vermieten erstbezug nach Sanierung im Ortsteil Langenberg

1-raum-whg. mit 34,5 m² wF,
Wohn-/Schlafraum, Küche, Bad,
Flur sowie Keller- u. Bodenabteil
160 € Nettokaltmiete
90 € Betriebskosten
250 € Gesamtmiete
  
2-raum-whg. mit 51,0 m² wF,
2 Wohnräume, Küche, Bad, Balkon,
Flur sowie Keller- u. Bodenabteil
230 € Nettokaltmiete
140 € Betriebskosten
370 € Gesamtmiete

3-raum-whg. mit 63,0 m² wF, 
3 Wohnräume, Küche, Bad, Balkon,
Flur sowie Keller- u. Bodenabteil
280 € Nettokaltmiete
170 € Betriebskosten
450 € Gesamtmiete

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei der Hausverwaltung Vol-
ker Schreckenbach unter der Telefonnummer 037608 - 15180

Energieausweis verbrauchsorientiert Energieeffizienzklasse C, 
90,51 kWh/m² a

GeMeInDerAt

Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg hat in der Gemeinderatssitzung vom 26.04.2021 
nachfolgende Beschlüsse gefasst und folgende Umlaufbeschlüsse bekanntgegeben:

 Beschluss nr. 35/2021
Der Gemeinderat beschließt, die sieben Sachspenden „Weih-
nachtsbeleuchtung Mastbeleuchtung“ (2x Typ 24, 2 x Typ 25, 3 
x Typ 26) in Langenchursdorf werden angenommen (Spender 
siehe Anlage).

 Beschluss nr. 36/2021
Der Gemeinderat beschließt, der Auftrag für Planungsleistungen 
zur Gewässeraufweitung des Langenberger Baches als Maßnah-
me M 11.3 zur Umsetzung des Hochwasserrisikomanagement-
planes wird an das Ingenieurbüro Melioplan GmbH, Limbacher 
Straße 357, 09117 Chemnitz in Höhe von 4.935,53 Euro (brutto) 
vergeben.

 Beschluss nr. 37/2021
Der Gemeinderat beschließt, am 17.05.2021 findet eine öffentli-
che Sitzung des Gemeinderates zum Beschluss der Haushaltsat-
zung der Gemeinde Callenberg für das Jahr 2021 statt. Beginn 
der Sitzung ist 19:00 Uhr.

 Beschluss nr. 38/2021
Der Gemeinderat beschließt, die Reparatur des Blitzschutzes im 
Kindergarten "Sonnenkäfer" Callenberg, Hauptstraße 67, gemäß 
Angebot vom 31.03.2021 der Firma Reinhold.

 Beschluss nr. 39/2021
Der Gemeinderat beschließt, den Verkauf der Freifläche Flur-
stück 560/b an der Altenburger Straße in Callenberg mit einer 
Größe von 1.030 qm an den Meistbietenden, EWS Engineering-
Wärmetechnik-Service GmbH, mit einem Gebot in Höhe von 
23.000,00 €. Die Notar- und Gerichtskosten sind vom Erwerber 
zu tragen. Der Bürgermeister wird mit dem Abschluss des Kauf-
vertrages beauftragt.
 Beschluss nr. 40/2021
Der Gemeinderat beschließt, den Verkauf der Freifläche Flur-
stück 558/9 an der Altenburger Straße in Callenberg (unterhalb 
Ersatzneubauten) mit einer Größe von 470 qm an den Meistbie-
tenden, Herrn Björn Wetzel, mit einem Gebot in Höhe von 9.501 
€. Die Notar- und Gerichtskosten sind vom Erwerber zu tragen. 
Der Bürgermeister wird mit dem Abschluss des Kaufvertrages 
beauftragt.

 Beschluss nr. 41/2021
Der Gemeinderat beschließt, der Auftrag für die Umverlegung 
der Straßenbeleuchtung in Verbindung mit dem Ortsnetzumbau 
der MitNetz in Spielsdorf / Callenberg wird zum Angebotspreis 
von 8.469,27 € an den Kommunalen Zweckverband Stadtbe-
leuchtung aus St. Egidien vergeben.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates wird am 17. Mai 2021 und am 01. Juni 2021 um 19:00 Uhr stattfinden. Bitte informieren Sie 
sich dazu  im Internet unter www.callenberg.de oder an den Anschlagtafeln in den Ortsteilen. Die Sitzung wird unter Einhaltung der Auf-
lagen und Bestimmungen zum Infektionsschutzgesetz durchgeführt werden, sie ist öffentlich. Aufgrund des einzuhaltenden Mindestab-

standes bitten wir Sie zu beachten, dass nur beschränkte Plätze für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.
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Bitte nutzen Sie ab sofort für das einsenden von Texten und 
Bildern für das Callenberger Amtsblatt die Emailadresse 
pressestelle@callenberg.de

Bei Fragen können Sie sich, zu den unten aufgeführten 
Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung, an Frau Haprich 
wenden. Sie erreichen Sie telefonisch unter der Telefonnummer 
03723/6999612 oder per Email an haprich@callenberg.de. 
Redaktionsschluss für das Amtsblatt 06/2021 unserer Gemeinde 
ist der 28.05.2021, das Erscheinungsdatum der 12.06.2021. 
Später eingehende Artikel können leider nicht mehr berücksichtigt 
werden.

Bei Zustellungsproblemen in Bezug auf das Amtsblatt 
unserer Gemeinde wenden Sie sich bitte direkt an die CVD 

Mediengruppe (Verteiler) unter der telefonnummer 0371/ 65 60. 
Für Werbeanzeigen, bzw. private Anzeigen kontaktieren Sie bitte 
den Verlag direkt unter der Telefonnummer 0371/ 42 24 31.

Gleichzeitig möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass 
Amtsblätter an folgenden Punkten ausliegen und von den 
Bürgerinnen und Bürgern dort mitgenommen werden können:

– Rathaus, OT Falken
– Frisörgeschäft Voigt, Meinsdorfer Str. 2 

(Mittwoch, Donnerstag und Freitag bis mittags)
– Bäckerei Vogel, Rathausstraße 49

– BHG Langenchursdorf, Waldenburger Str. 61
– Frisörgeschäft Nitzsche,
– Sparkasse Callenberg

– Bücherzelle an der KBR Reichenbach, Straße des Friedens 40

In eigener Sache

nICHtAMtLICHer teIL

Sprechzeiten der
Gemeindeverwaltung Callenberg

Rathausstraße 40, 09337 Callenberg/OT Falken
Telefon: 03723/699960, Fax: 03723/6999666

Das Rathaus und die Kulturelle Begegnungsstätte bleibt bis 
auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen! Da eini-
ge Mitarbeiter/innen der Verwaltung im Homeoffice arbeiten, 
ist die telefonische Erreichbarkeit teilweise eingeschränkt. 
Wir bemühen uns jedoch, zu den bekannten Öffnungszeiten 
telefonisch für Sie erreichbar zu sein. Die elektronische Er-
reichbarkeit ist zu jeder Zeit gegeben! Bitte senden Sie Ihre 
emails an gemeindeverwaltung@callenberg.de

Sie werden somit gebeten auf telefonische oder elektro-
nische Kontaktaufnahme auszuweichen. Bei dringlichen, 
nicht aufzuschiebenden Angelegenheiten bitten wir Sie, ei-
nen Termin zu vereinbaren. Sie erreichen uns zu folgenden 
Zeiten: 

Di  09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 18:00 Uhr 
Do  09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Fr  09:00 Uhr – 12:00 Uhr

Öffnungszeiten Bürgerbüro
Hohenstein-ernstthal

Der Zutritt ist nur mit einem termin möglich! Bitte vereinbaren 
Sie einen termin unter der telefonnummer 03723/ 40 23 334.

Altmarkt 30, 09337 Hohenstein-Ernstthal
Telefon: 03723/402-0, Fax: 03723/402-339
E-Mail: buergerbuero@hohensten-ernstthal.de

Mo. 09.00 – 12.00 Uhr
Di. 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 16.00 Uhr
Mi. 09.00 – 12.00 Uhr
Do. 09.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 18.00 Uhr
Fr. 09.00 – 12.00 Uhr
Sa. in jeder geraden Woche von 09.00 – 11.00 Uhr geöffnet

wüstenbrand (in jeder ungeraden Woche)
Do. 14.00 Uhr – 18.00 Uhr

notrufnummern
Polizei 110

Feuerwehrnotruf 112

Arztnotdienst 116117

Apothekennotdienst 22833

Wasserversorgung RZV 03763 405-405

WAD GmbH 0172/357 86 36

Energieversorgung Envia M 0800 2305070

Gasversorgung eins 0371 451 444

wir gratulieren im Mai 2021
Ot Callenberg 
Neubert, Günter zum 85. Geburtstag
Weiße, Gertraude zum 91. Geburtstag
Pfefferkorn, Ingeborg zum 92. Geburtstag
Wolf, Manfred zum 93. Geburtstag

Ot Falken
Kunze, Eberhard zum 85. Geburtstag
Koch, Edith zum 91. Geburtstag

Ot reichenbach 
Motek, Erika zum 80. Geburtstag 

ehejubiläen 
Börnig, Brigitte und Günter  50 Ehejahre 
OT Langenberg 

Lange, Marianne und Martin 50 Ehejahre
OT Langenchursdorf

Parthum, Ingrid und Friedhelm 50 Ehejahre
OT Callenberg
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Förderverein „Märchenland in Ritterhand e.V.“
Waldenburger Straße 77, 09337 Callenberg 

OT Langenchursdorf 

Ein paar Fotos sol-
len zeigen, dass 
es bei uns immer 
schön ist. Egal ob 
Notbetreuung oder 
eingeschränkter Re-

gelbetrieb angeordnet ist, die Kinder 
haben Freude und wir versuchen vie-
le Dinge anzubieten.
Natürlich kommen viele Fragen von den Kindern. Sie und die 
Erzieherinnen vermissen die Kinder, die nicht kommen dürfen. 
Jetzt hoffen wir auf einen besseren Sommer!
Den Pokal der Osterbäumchenaktion hat diesmal unser Kinder-
garten gewonnen. Vielen Dank an die Unterstützung durch die 

Arztpraxis Lohmann und die Gemeinde.
Leider müssen wir die für den 30.6. bis 3.7.21 geplante Geburts-
tagsfeier unserer Einrichtung wegen der derzeitigen Umstände 
verschieben. Wir wollen im kommenden Jahr dann 70+1 feiern! 
Einen Termin für̀ s Ritterfest oder eine andere Aktion geben wir 
rechtzeitig bekannt.

Das Team des Märchenlandes

KItA / SCHULe / VereIne / FeUerweHr

Aus dem Märchenland

nachruf

Der Heimatverein Reichenbach e.V. trauert um sein Vereinsmitglied

erich Geiler

der im Alter von 95 Jahren am 09.04.2021 verstorben ist.

Er gehörte als Gründungsmitglied 28 Jahre den Heimatverein 
Reichenbach e.V. an.

Sein Wirken im Verein verdient große Anerkennung
und aufrichtigen Dank.

Wir erfreuen uns jedes Jahr an der Pyramide, den alten Weih-
nachtsberg und den Schwibbögen die aus Erichs Händen 
stammen. Wobei einiges schon in Gemeinschaftsarbeit mit 

Vater und Bruder entstand. Als Schwibbogenkönig ging er in 
die Geschichte des Vereins ein. Unsere Weihnachtsausstel-
lungen mit seinen wunderschönen geschnitzten Pyramiden 

sind sicher noch allen in Erinnerung.

Erich Geiler wird uns allen unvergessen bleiben.
Er wird aber weiterhin einen Ehrenplatz in unserem Verein 

haben und sicher auch in unserem Herzen.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Lucie und seinen 
Familienangehörigen.

Steffi Waldenburger
im Namen des Heimatvereins Reichenbach e.V

Anzeige

Ralf Hofmann
* 18.07.1947 † 18.04.2021

Völlig unerwartet wurdest Du
aus dem Leben gerissen.

Dein Herz hat einfach aufgehört zu schlagen,
aber in unseren Herzen lebst du weiter.

Ehefrau Karla
Sohn Jörg mit Sandra

Enkelin Amelie mit Max
Enkelin Julie mit Iven

Die Urnenbeisetzung findet im kleinen Kreis statt.
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Am Freitag, dem 28.05.2021 findet in der  
Vereinskantine am Sportplatz Schettlermüh-
le eine Mitgliederversammlung mit Neuwahl des 
Vorstandes unseres Vereines statt.
Beginn: 19.00 Uhr
Alle Sportlerinnen und Sportler, Sportfreunde und 
Sponsoren der Sportgemeinschaft Callenberg 

e.V. sind recht herzlich eingeladen.

tAGeSOrDnUnG:

01. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung der Mit-
gliederversammlung, Feststellung der Anwesenheit, Bestä-
tigung der Tagesordnung

02. Jahresbericht des Vereinsvorsitzenden
03. Kassenbericht des Schatzmeisters
04. Bericht der Kassenprüfer
05. Aussprache über die Berichte

06. Entlastung des Vorstandes
07. Wahlvorschläge
08. Neuwahlen
09. Sonstiges
10. Schlussbemerkungen

Mit sportlichen Grüßen
Der Vorstand

Anschrift:
Sportgemeinschaft Callenberg e.V.
Nordstraße 17
09337 Callenberg
Telefon: 037608/27089
Telefax: 037608/369229
e-mail: info@sg-callenberg.de
www.sg-callenberg.de

einladung zur Mitgliederversammlung der Sportgemeinschaft Callenberg e.V.

Die ev.-Luth. Kirchgemeinde Langenchursdorf-Langenberg informiert und
möchte Sie herzlich einladen:

KIrCHennACHrICHten

Sonntag  16.05.
10.15 Uhr  Gottesdienst in Falken
Pfingstsonntag 23.05.
10.00 Uhr  Gottesdienst in Langenchursdorf 
Sonntag  30.05.
10.00 Uhr  Gottesdienst (evtl.Jubelkonfirmation) in
 Langenchursdorf
Sonntag  06.06.
08.45 Uhr  Gottesdienst in Falken
10.15 Uhr Gottesdienst in Langenberg
Sonntag  13.06. 
10.15 Uhr  Gottesdienst in Langenchursdorf

Feste Zeiten:
Junge Gemeinde - Donnerstag um 18.30 Uhr in Langenchursdorf 
- z.Zt. online über Videokonferenz 

Öffnungszeiten Pfarrbüro: Di 15.00-18.00, Mi und
Do 09.00-12.00 Uhr, Mo und Fr geschlossen
 Telefon: 037608/ 22705 Fax: 037608/ 28351
 E-Mail: kg.langenchursdorf_langenberg@evlks.
 www.kirche-langenchursdorf.de
    Pfarramt Langenchursdorf

Die termine stehen unter Vorbehalt. wir feiern Gottesdienste in verkürzter Form, unter Beachtung der dafür festgelegten Hy-
gienerichtlinien. Alle Kreise und Zusammenkünfte finden derzeit nicht oder nur nach Absprache statt. Sie können sich an den 
Aushängen, im Internet oder im Pfarramt dazu erkundigen.

Diese Gottesdienste haben wir geplant. Wir wissen nicht, wie 
sich die Lage hinsichtlich der Corona-Pandemie entwickelt. Mög-
licherweise müssen Gottesdienste ausfallen oder es findet offene 
Kirche statt. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Aushän-
ge oder im Internet. 

Öffnungszeiten der Kirchkasse und der Friedhofsverwaltung Callen-
berg, Hauptstr. 50 
Donnerstags 14.00 Uhr – 17.00 Uhr  (für Bestattungsanmeldun-
gen nach telefonischer Anmeldung auch außerhalb der Öffnungszeit)
Tel.:  037608 / 21719
Fax.: 037608 / 15123

09337 Callenberg , Hauptstr. 50
E-Mail: kg.callenberg@evlks.de
Internet: https://kirchgemeinde-callenberg-grumbach.de

Sonntag 16.05.2021
10.15 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst in Callenberg
Sonntag 23.05.2021
08.45 Uhr  Gottesdienst mit Kindergottesdienst in Grumbach
Montag  24.05.2021 
10.00 Uhr  Ausflugsgottesdienst im Grünfelder Park
Sonntag  30.05.2021 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst in Callenberg
Sonntag 06.06.2021 
17.00 Uhr Aufatmen und frei sein Gottesdienst mit 
  Kindergottesdienst in Grumbach
Sonntag 13.06.2021 
08.45 Uhr Gottesdienst mit Kindergottesdienst in Callenberg
Sonntag 20.06.2021 
14.00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden  
  in Langenberg

Die Kirchgemeinde Callenberg-Grumbach mit reichenbach und
tirschheim lädt Sie ganz herzlich ein
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Hohenstein-Ernstth.
Külzplatz 7
Limbach-Oberfr.
Ingelheimer Str. 3

Anfragen und Anmeldung
vor Ort 15:15 - 17:15 Uhr oder telefon.
Hot 03723/769214 / LIO 03722/469080
www.meine-lernhilfe.de

Unterricht auch
in den Ferien

Hier könnte auch Ihre Anzeige stehen!
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AnZeIGen

Praxisübergabe
Wir haben es geschafft! 

Ab 01.Juli 2021 übernimmt Dr.med.dent. Philipp Schwabe 
unsere zahnärztliche Praxis in Waldenburg.

Vielen Dank all unseren Patienten für die jahrzehntelange Treue.

Dipl.Stom. Christiane Goldmann
Dr.med. Lutz Goldmann

D
esigned by m

acrovector / Freepik
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Ablauf der Fahrt:
15.06.2021 06:30 Uhr ab Wolkenburg, 06:45 Uhr 
  Waldenburg, Callenberg, 07:00 Uhr 
  Reichenbach, Ihle, Katze, ca. 07:20 Uhr   
  Bahnhof Karl-May-Straße, PKP, Vinora 
17.06.2021 07:20 Uhr ab Hermsdorf Autohaus, 
  07:40 Uhr Langenchursdorf Goldene Aue, 
  07:50 Uhr Falken, Langenberg, Meinsdorf
10:30 Uhr Stadtrundfahrt mit der Tschu-Tschu-Bahn
12:00 Uhr Mittagessen
13:30 Uhr Rosengarten
15:30 Uhr Kaffeetrinken
16:30 Uhr Rückreise 

Unsere Leistungen:
Fahrt im Reisebus
Betreuung
Stadtrundfahrt
Eintritt Rosengarten
Kaffeetrinken

wenn Sie an dieser Fahrt teilnehmen möchten oder Fragen 
dazu haben, melden Sie sich bitte bei Frau Doehler 

 03723/701187 oder  0173/6997546
oder bei Frau wunderlich  0173/6997547, HOt-ABS mbH, 

Goldbachstraße 13, 
09353 Oberlungwitz.

welche coronabedingte Maßnahmen erforderlich werden soll-
ten, bitten wir vorher bei Frau Doehler zu erfragen! Danke!

AUSFAHrten / VerAnStALtUnGen

Kurstadt Bad Langensalza

Dienstag, 15. Juni 2021
Donnerstag, 17. Juni 2021

Bad Langensalza ist eine Kurstadt 
im Unstrut-Hainich-Kreis in Thü-
ringen. Sie verfügt über eine Alt-
stadt mit reichhaltiger historischer 
Bausubstanz. Genießen Sie das etwas andere Fahrvergnügen 

mit der Tschu-Tschu-Bahn „Molly“. 
Sie führt uns durch die historische 
Altstadt, vorbei an reizvollen Fach-
werkhäusern, schönen Kirchen und 
Gebäuden einer langjährigen Kur-
stadtgeschichte.
In der Villa Italia werden wir die Mit-
tagspause einlegen.

Anschließend spazieren wir durch den Rosengarten. Auf ei-
nem 18000 qm großen, ehemaligen Fabrikgelände bieten sich 
fast 450 Rosenarten und -sorten dem Auge des Besuchers dar. 
Besonders sehenswert in Anmut und Vielfalt ist die Sammlung 
der Bad Langensalzaer Rosen - zwischen 1950 und 1990 wur-
den hier allein 91 Rosensorten gezüchtet. Unter Rosenkennern 
gilt der Bad Langensalzaer Rosengarten als einer der schönsten 
Deutschlands, wie auch das 2002 verliehene Prädikat „Rosen-
stadt“ beweist. Das Kaffeetrinken genießen wir im angrenzenden 
Rosencafe.
Nach so viel Schönem treten wir froh gelaunt die Heimreise an
Tradition wird das Rauchbier hier noch aus Eichenholzfässern gezapft.
Am Nachmittag unternehmen wir eine Hafenrundfahrt. In 80 Mi-
nuten geht es von Kranen über Klein-Venedig, Hafen, Elbe-Park 
wieder zurück bis Kranen. Bei Kaffee und Kuchen können Sie die 
Schönheiten, welche vom Schiffsführer ausgiebig erläutert wer-
den, vom Wasser aus geniesen.
Mit vielen neuen Eindrücken treten wir danach unsere Rückreise an.

rosen in großer Auswahl.
Kommen Sie doch mit!

Preis: 80,00 €

Der Vorverkauf für die diesjährigen vom Tourismusamt Waldenburg or-
ganisierten Schlauchboottouren auf der Mulde hat begonnen. Zu fol-
genden Terminen laden wir Sie unter Auflagen aller bis dahin geltenden 
Coronaregeln, zu einem ganz besonderen Ereignis mit ihrer Familie, 
Freunden und Bekannten ein.

termine:
Sonntag, 06.06. und 27.06.2021 jeweils um 10.00 Uhr und 14.00 Uhr

Die etwa acht Kilometer lange Strecke durch das wahrlich reizvolle 

Muldetal beginnt mit einer fachkundigen Einweisung zum Verhalten im 
Schlauchboot während der Fahrt. Je nach Fließgeschwindigkeit und 
Höhe des Wasserstandes der Mulde dauert die Fahrt bis nach Wolken-
burg etwa 1 ½ - 2 Stunden. Zurück nach Waldenburg gelangen Sie am 
besten zu Fuß auf dem Mulderadwanderweg oder mit der Busbahnlinie 
629.
Tickets für 12 € (Erwachsene), 10 € (Kinder bis 10 Jahre) gibt es im 
Vorverkauf im Tourismusamt Waldenburg, per E-Mail: tourismusamt-
kultur@waldenburg.de  oder telefonisch Mo. und Di. jeweils von 9.00 
Uhr bis 12.00 Uhr, Telefonnummer 037608.21000

SOnStIGeS

Schlauchboottouren von waldenburg nach wolkenburg
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AnZeIGen

DESIGN
PRINT
FINISHING

GeschäftsneuGründunG?
Von der GestaltunG über den druck bis Hin zur WeiterVerarbeitunG 
steHen Wir iHnen zur seite und beraten sie Gern!

 info@druckerei-daemmig.de
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Verschenken Sie Glückwünsche
in einer originellen Anzeige!
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach einem Jahr detailverliebter Arbeit ging, am 19. April 2021 um 12 
Uhr die neue barrierefreie Website des Museum – Naturalienkabinett 
unter www.museum-waldenburg.de online. Damit erfüllt sich ein großer 

Traum des preisgekrönten Hauses, das mit seinem neuen Webauftritt 
nun auch im digitalen Raum Maßstäbe setzen möchte. Neben zahlrei-
chen barrierefreien Angeboten und Funktionen kann auf der Seite nun 
endlich auch die international berühmte Sammlung des Hauses erkun-
det werden.

Barrierefreie website des Museums

Kontakt: 
Badegasse 1, 09337 Hohenstein-Er.
Telefon: 03723/42001
Telefax: 03723/42868
E-mail: verwaltung@drk-hohenstein-er.de 
Internet: www.drk-hohenstein-er.de

Öffnungszeiten unserer Kreisgeschäftsstelle:
Mo, Mi, Do  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Di 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Fr 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Mode von Mensch zu Mensch in Hohenstein-er., 
Herrmannstraße 42
Auf Grund der aktuellen Situation können Sie ausschließlich mit 
einem telefonisch vereinbarten Termin und einem tagesaktuellem 

Kreisverband Hohenstein-er. e. V. - 
ein guter Partner in Ihrer region

Online Konferenz von Jehovas Zeugen
Jehovas Zeugen unserer Gemeinde Callenberg besuchen virtuellen Kreiskongress

Corona-Test bei uns einkaufen. Bitte tragen Sie einen Mundschutz 
und folgen Sie den Hinweisen unseres Personals. Den geforderten 
SARS-CoV-2 Antigen-Test erhalten Sie in einem unserer Testzentren

Spendenannahmestelle in Hohenstein-er. , Badegasse 1
Unsere Spendenannahmestelle bleibt bis auf Weiteres geschlossen. 
Bitte nutzen Sie unsere Altkleidercontainer vor unserer Geschäfts-
stelle.

erste Hilfe Ausbildung
Bitte nutzen Sie für Ihre Anmeldung zum Rotkreuzkurs „Erste Hilfe“ 
unsere Onlineanmeldung auf unserer Internetseite

Am 11. März waren unter den 2779 Personen, die den Kreiskongress
„Habt Freude an Jehova“ besuchten auch 120 Gläubige aus unserer 
Gemeinde. Diese hatten brieflich zu diesem Kongress eingeladen.
 
Die Gedanken, die zu diesem Kongress besprochen wurden, auch 
in Verbindung mit der aktuellen Situation, führten dazu, dass auch 
ca. 800 Gäste dieses virtuelle Programm besuchten.

Warum ist dieses Thema gerade heute von besonderer Bedeutung? 
Freudig sein unter schwierigen Bedingungen ist nicht immer  

einfach. Deswegen wurde gezeigt, wie Jehova Gott uns in allen  
Lebenslagen Freude schenken kann – beim Jüngermachen, bei der 
Unterstützung unserer Glaubensbrüder und aller Mitmenschen und 
in schwierigen Zeiten.
Diese und weitere Gedanken, zeigten allen Anwesenden wie uns 
die Gedanken der Bibel helfen, dass unser Herz in dieser Zeit nicht 
„schwer beladen wird“.  

Weitere Informationen finden sie auch unter www.jw.org

AnZeIGen

Im Garten der Zeit wächst die Blume des Trostes. (Volksweisheit)

Wir nehmen uns Zeit für Sie.
Wir sind TAG und NACHT für Sie da.

Familienunternehmen seit 10 Jahren:
LIMBACH-OBERFROHNA – Johannisplatz 4/2 (Bachstraße)
Tel. 03722 / 8 56 26

Bestattungen

Inh. Martina Spindler-Lang
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Leg alles still in Gottes Hände
das Glück, den Schmerz, 

den Anfang und das Ende.

Günter Hartrampf
 * 11.03.1938        † 14.04.2021

In Liebe und Dankbarkeit
deine Ehefrau Leonore

mit Familie

Abschied genommen haben, Danken wir allen von 
Herzen, mit denen wir unsere Trauer und Erinnerungen 
teilen.

Nachdem wir von meinem lieben Ehemann, guten Vater, 
Bruder, Schwager, Onkel, Opa und Uropa, Herrn

Neue Küche oder Möbel?

Kein Problem!
Neue Küche oder Möbel?

N
o

tw
e

n
d

ig
e

 C
O

R
O

N
A

B
E

D
IN

G
T

E
 Ä

N
D

E
R

U
N

G
E

N
 v

e
rö

ff
e

n
tli

c
h

e
n

 w
ir
 b

e
i 
B

e
d

a
rf

 a
u

f 
u

n
se

re
r 

H
o

m
e

p
a

g
e

.

Container für
• Bauschutt
• Spermüll
• Ausschachtung
• Schrott

Anlieferung von 1,3 m³ bis max. 4 m³ Sand,
Kies, Schotter möglich! Tonnage bis max. 2 t.

Lohnt sich kein großes Fahrzeug
oder ist die Einfahrt klein?

Wir haben für Sie die Lösung!

Rufen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern.
Telefon: (03 76 08) 2 12 69 + (01 72) 7 98 61 64

BLITZ KURIERBK

Hier könnte auch Ihre
Immobilien-Anzeige stehen!
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ALLE INFORMATIONEN UNTER: 

www.dieschneidergruppe.de 

0176 / 41139099 (Whatsapp)



info@dieschneidergruppe.de

0371 / 45 000 1000

MIT SICHERHEIT!

 


